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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung ist im Februar 1977 von der Fakultät 
für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld als Dissertation ange-
nommen worden. Auf den Gedanken, sie zu schreiben, kam ich durch die 
Vermutung, daß die Figur des Anwartschaftsrechts die Lösung so 
verschiedenartiger Probleme, wie sie heute anhand dieses Begriffs 
erörtert werden, nicht erleichtert, sondern eher erschwert, indem sie 
den Rechtsanwender von den Wertungen des Gesetzes ablenkt. 

Herrn Professor Dr. Gerhard Otte, der die Arbeit betreut hat, danke 
ich für seine großzügige Förderung und viele wertvolle Anregungen. 
Danken möchte ich auch Herrn Professor Dr. Peter Schwerdtner für 
die Hinweise im Zweitgutachten und Herrn Professor Dr. Johannes 
Broermann für die Aufnahme der Dissertation in die ,Schriften zum 
Bürgerlichen Recht'. 

Vor der Drucklegung habe ich das Manuskript überarbeitet und auf 
den Stand vom Juni 1977 gebracht; später erschienene Literatur ist 
zum Teil in Fußnoten berücksichtigt. 

Bielefeld, im August 1977 
Wolfgang Marotzke 
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§ I. Das methodische Problem 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob die erst durch Rechtsfort-
bildung geschaffene Figur des Anwartschaftsrechts sich bewährt hat, 
insbesondere, ob sie ein sinnvolles Kriterium zur Erörterung recht-
licher Probleme ist. 

Ein Anwartschaftsrecht hat nach ganz h. M., wer eine derart ge-
sicherte Aussicht auf den Erwerb eines Rechtes hat, daß dieser Erwerb 
nur noch von ihm selbst oder vom Zeitablauf abhängt und von dem 
Veräußerer nicht mehr durch einen einseitigen Akt willkürlich ver-
eitelt werden kann1• Von vielen werden auch etwas weniger sichere 
Erwerbsaussichten noch als Anwartschaftsrechte bezeichnet; so wird oft 
auf die Voraussetzung verzichtet, daß der Erwerb entweder im Belie-
ben des Interessenten steht oder nur noch vom Zeitablauf abhängt2• 

Noch weiter geht BGHZ 49, 197, 202: Für ein Anwartschaftsrecht soll es 
genügen, daß eine Beeinträchtigung der Position des Erwerbers "nach 
dem normalen Verlauf der Dinge ausgeschlossen" sei3. Eine einhellig 
anerkannte Definition des nötigen Sicherheitsgrades gibt es also nicht. 
Um von dieser Abgrenzungsfrage zunächst absehen und mich unmittel-
bar dem zuwenden zu können, was die h. M. für abgrenzungswürdig 
hält, habe ich meine Untersuchungen hauptsächlich auf zwei Positionen 
konzentriert, die selbst im strengsten Sinne der Definition als An-
wartschaftsrechte anerkannt sind: die Position des Vorbehaltskäufers 
nach Empfang der aufschiebend bedingten Übereignung und die Posi-
tion des Sicherungsgebers nach auflösend bedingter Sicherungsübereig-
nung. Das Schwergewicht dieser Arbeit liegt dabei deutlich auf der 
Anwartschaft des Vorbehaltskäufers bei einfachem Eigentumsvorbe-
halt; auf entsprechende Probleme bei der Sicherungsübereignung wird 
nur verwiesen. 

Da das BGB über bedingte Verfügungen außer in § 161 keine aus-
drücklichen Regelungen enthält, haben sich besonders am "Wesen" 
der Anwartschaft des Vorbehaltskäufers so viele Diskussionen ent-
zündet, daß es ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, jede der bisher 
vertretenen Ansichten eingehend würdigen zu wollen4• Es gibt aber 

1 Zu diesen Kriterien vgl. Raiser, S. 6 f.; Serick IV, § 49 I 2 c. 
2 z. B. BGH NJW 1955, 544, im Anschluß an Westermann, Sachenrecht, 

§ 5 III 3 a. 
a Vgl. dagegen Medicus, Bürgerliches Recht, Rdnr. 456. 
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einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich die heute h. M. 
geeinigt hat: Es ist die vom BGH in st.Rspr. vertretene Ansicht, daß 
der Inhaber einer Anwartschaft als Berechtigter darüber verfügen 
könne5• Die Anwartschaft wird also als eigenständiges Verfügungs-
objekt anerkannt. 

Aus dieser knappen Aussage zieht man den folgenschweren Schluß, 
daß durch die Weiterübertragung eines Anwartschaftsrechts - und 
zwar grundsätzlich nur so6 - bewirkt werden könne, daß das Eigen-
tum bei Bedingungseintritt unmittelbar von dem Vorbehaltseigentümer 
ohne Durchgang durch das Vermögen des Verfügenden auf den Erwer-
ber übergehe; § 185 II BGB sei auch insoweit nicht anwendbar, als 
durch die Verfügung über die Anwartschaft mittelbar über das Voll-
recht verfügt werde7• Die Anwartschaftslehre birgt also bereits in 
ihrem engsten, fast allgemein anerkannten Kern die Tendenz, von dem 
Wesen der Anwartschaft her Rechtsregeln zu entwickeln, die das mit 
der Anwartschaft nicht identische Eigentum betreffen. 

Dabei hat die Ausgangsthese der h. M., die Verfügung eines An-
wärters über seine Anwartschaft sei die Verfügung eines Berechtigten, 
keinen über den Begriff der Anwartschaft hinausgehenden sachlichen 
Gehalt. Das wird deutlich, wenn man die Aussage, der Anwärter sei 
hinsichtlich der Anwartschaft Berechtigter, auf die gesetzliche Substanz 
bezieht, die mit dem Begriff der Anwartschaft definiert wird. Diese 
rechtliche Substanz sieht bei der Anwartschaft des Vorbehaltskäufers 
folgendermaßen aus: 

4 Als markanteste Standpunkte seien genannt: 
a) Arwed Blomeyer, Bedingungslehre Il, S. 140 f., 186 f. und AcP 162 (1963), 

193 f.: Der Käufer erwerbe schon mit der aufschiebend bedingten Über-
eignung Eigentum, und der Verkäufer behalte nur ein besitzloses Verfall-
pfandrecht. 

b) Raiser, S. 66 f., 68; Raape, Veräußerungsverbot, S.138: Anwärter und 
Vorbehaltseigentümer seien zusammen "der Eigentümer" (Raiser); es handele 
sich um eine Art Miteigentum in zeitlicher Teilung. 

c) Forkel, S. 64 f., 100, 127 f., 148: Anwartschaft als eine den Gestaltungs-
rechten nahestehende Erscheinung mit Vorwirkungen des Vollrechts. 

d) BGHZ 35, 85, 89 m. w. N.: Wesensgleiches Minus zum Eigentume. 
Vgl. auch den bemerkenswerten Überblick, den Forkel auf S. 122 f. gibt 

(betr. nicht nur die bedingte Übereignung). 
5 Grundlegend: BGHZ 20, 88, 99 f. 
6 Zu den angeblichen Ausnahmen vgl. unten § 2 !II, IV. 
7 BGHZ 20, 88, 99 und im Anschluß daran BGHZ 28, 18, 22; 30, 374, 377; 

35, 85, 87; 49, 197, 205 (c); 54, 319, 330; BGH WPM 1959, 813, 815; OLG Braun-
schweig, MDR 1972, 57 ff.; Palandt I Bassenge, BGB § 929 Anm. 6 B b aa; 
Erman I Weitnauer, BGB § 455, Rdnr. 29; RGRK I Pikart, BGB § 929 Rdnr. 74; 
Soergel I Miihl, BGB § 929 Rdnr. 40; Manfred Wolf, Studienkommentar zum 
BGB, §§ 929- 931 Anm. V 3d; Böhle-Stamschräder, KO § 15 Anm. 4; Jaeger I 
L ent, KO § 15 Rdnr. 13 a; Mentzel I Kuhn, KO § 15 Rdnr. 10, 11 (i. V. m. 
Rdnr. 13). a. A. RGRK (11. Aufl.) I Kuhn, BGB § 455 Anm. 24; Staudinger I 
Ostler, BGB § 455 Rdnr. 43; Egert, Rechtsbedingung, S. 118, 119; Miinzel, MDR 
1959, 345, 348, 349. 
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Der Anwärter hat einen aus § 433 I BGB folgenden oder jedenfalls 
in §§ 160 I, 162 I BGB vorausgesetzten Anspruch gegen den Vorbehalts-
verkäufer, alles zu unterlassen, was den Erwerb unbeeinträchtigten 
Eigentums vereiteln würde. Hinsichtlich dieses schuldrechtlichen An-
spruchs ist der Anwärter Berechtigter. 

§ 161 I BGB schützt den Anwärter gegen Zwischenverfügungen des 
Veräußerers über das Eigentum und sichert somit den erstrebten Eigen-
tumserwerb in ähnlicher Weise, wie eine Vormerkung einen Anspruch 
auf Einräumung eines Grundstücksrechts sichert8• 

§ 162 I BGB sichert den Anwärter gegen eine treuwidrige Vereitelung 
des Eintritts der den Eigentumserwerb aufschiebenden Bedingung 
durch den Veräußerer; und aus BGB § 455 a. E. schließlich folgt, daß 
der Veräußerer den Eigentumserwerb des Anwärters nicht willkürlich 
und einseitig verhindern kann. 

Diese Sicherungsmittel ändern aber nichts daran, daß der Anwärter 
nach dem klaren Wortlaut des § 158 I BGB vor Eintritt der seinen 
Eigentumserwerb aufschiebenden Bedingung noch nicht Eigentümer9 

und folglich hinsichtlich des Eigentums noch Nichtberechtigter i. S. von 
§ 185 BGB ist. 

Ersetzt man nun in der von der h. M. vertretenen Grundthese, der 
Anwärter könne über sein "Anwartschaftsrecht" als Berechtigter ver-
fügen, den Begriff "Anwartschaft" durch die damit umschriebene 
rechtliche Substanz, so würde der Satz ganz schlicht lauten: 

Der Anwärter kann über den durch §§ 160 I, 161 I, 162 I BGB ge-
sicherten schuldrechtlichen Anspruch auf Nichtbeeinträchtigung des 
bereits eingeleiteten Eigentumserwerbs als Berechtigter verfügen. 

Aus diesem Satz folgt jedoch nicht, daß die Anwartschaft ihrem 
Inhaber hinsichtlich des Eigentums Verfügungsberechtigung gewährt. 
Deshalb ist der allgemein anerkannte Satz, der Anwärter könne als 
Berechtigter über seine Anwartschaft verfügen, zwar nicht falsch, aber 
hinsichtlich der Auswirkungen einer solchen Verfügung auf das Eigen-
tum völlig aussageleer; und der Frage nach dem "Wesen" oder der 
mehr oder weniger dinglichen Rechtsqualität der Eigentumsanwart-
schaft10 kommt bei der Lösung praktischer Fälle allenfalls eine im 
Verhältnis zu den gesetzlichen Vorschriften subsidiäre Bedeutung zu. 
Nur wenn diese Vorschriften eine Regelungslücke aufweisen, ist es 

s Der Gesetzgeber hat - u. a. im Hinblick auf § 925 II BGB - die Vor-
merkung bewußt als etwas mit einer aufschiebend bedingten Verfügung 
Vergleichbares geschaffen; vgl. Prot. III, 8.112, 183 und Mugdan III, S. 970, 
975 (Denkschrift). 

u a. A. Blomeyer, Bedingungslehre 11, S. 186 f.; AcP 162 (1963), 193 f. 
1o Dazu sei auf die umfangreichen Monografien von Würdinger, Raiser, 

Forkel und Sponer verwiesen. 


